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Tarifverträge Bund, Länder und Kommunen

In unserer E&W-Serie zum neuen Ta-
rifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD) und dem Tarifvertrag der
Länder (TV-L) informieren wir dies-
mal darüber, nach welchen Regelun-
gen neu eingestellte Kolleginnen und
Kollegen in die Entgeltstufen eingeord-
net werden.

I
m TVöD und im TV-L mussten die
Gewerkschaften Vorgaben zur An-
erkennung von Berufserfahrung
hinnehmen, die eher als arbeitge-
berfreundlich einzustufen sind.
Gleichzeitig eröffnen die neuen ta-

riflichen Regelungen Verhandlungs-
spielräume. Damit hat implizit der
Wettbewerbsgedanke Eingang in die Be-
zahlung im öffentlichen Dienst gefun-
den. Dies mag man bedauern oder be-
grüßen, in jedem Fall aber muss man die
Möglichkeiten kennen, um sie nutzen
zu können.
Die Regelungen zur zwingenden Be-
rücksichtigung bisheriger Berufserfah-
rung bei der Einstellung unterscheiden
sich zwischen Bund, Kommunen und
Ländern. Am restriktivsten sind die Vor-
gaben beim Bund: Hier müssen Zeiten
einschlägiger Berufserfahrung in den
Entgeltgruppen neun bis 15 nur berück-
sichtigt werden, wenn diese beim Ar-
beitgeber Bund erworben worden sind.
Etwas günstiger stellt sich die Situation
in den Kommunen dar: Die Regelung
unterscheidet sich von der Bundesrege-
lung dadurch, dass bei anderen Kom-
munen gemachte Berufserfahrung
grundsätzlich berücksichtigt wird. Aber
auch hier wird Neueingestellten bis
2008 höchstens ein Jahr anerkannt (das
entspricht einer Zuordnung in Stufe 2).
Das bringt für Kolleginnen und Kolle-
gen, die zu einem anderen Arbeitgeber
wechseln und dadurch den Schutz des
Überleitungstarifvertrages verlieren, un-
ter Umständen Einkommenseinbußen
von mehreren hundert Euro mit sich.
Bereits im ersten Jahr der Anwendung
dieser restriktiven Regelungen zeigte

sich, dass diese sich in der Praxis oft
nicht durchhalten lassen, weil Bewerber
abspringen oder sich gar nicht für diese
Stelle interessieren. Ganz besonders gilt
dies in der Wissenschaft. Daher konn-
ten die Gewerkschaften gegenüber den
Ländern immerhin durchsetzen, dass
Berufserfahrung von Wissenschaftlern
an Hochschulen und Forschungsein-
richtungen grundsätzlich anerkannt
wird. Für andere Beschäftigte ist die Re-
gelung im TV-L nicht ganz so günstig:
Nur Berufserfahrung „aus einem Ar-
beitsverhältnis zum selben Arbeitgeber“
wird voll angerechnet, einschlägige Er-
fahrung bei einem anderen Arbeitgeber
wird bis 2010 höchstens mit einer Ein-
stellung in Stufe 2 honoriert. 

Spielräume

Für den Fall, dass ein Arbeitgeber einen
Bewerber unbedingt haben (oder behal-
ten) will, sehen sowohl der TVöD (für
Bund und Kommunen) als auch der 
TV-L (für die Länder) mehrere Möglich-
keiten vor, diesen Mitarbeiter besser zu
bezahlen: Die freiwillige Anerkennung
„förderlicher“ Berufserfahrung bei ande-
ren Arbeitgebern oder in anderen Beru-
fen, die Vorweggewährung von Stufen
und die Zahlung einer Zulage. Im Tarif-
vertrag hört sich das so an: „Zur regiona-
len Differenzierung, zur Deckung des
Personalbedarfs, zur Bindung von quali-
fizierten Fachkräften oder zum Aus-
gleich höherer Lebenshaltungskosten
kann Beschäftigten (…) ein bis zu zwei
Stufen höheres Entgelt ganz oder teilwei-
se vorweg gewährt werden. Beschäftigte
mit einem Entgelt der Endstufe können
bis zu 20 v.H. der Stufe 2 zusätzlich er-
halten“ (Paragraf 16 Abs. 5 TV-L). 
Es liegt in der Natur des Wettbewerbs,
dass von einer solchen Verhandlungs-
möglichkeit vor allem Kolleginnen und
Kollegen profitieren, die auch bei ande-
ren Arbeitgebern gefragt sind. Andere,
die z. B. aus der Arbeitslosigkeit kom-
men oder denen diese droht, können
sich ein solches Pokerspiel nicht leisten. 
Bei den Lehrerinnen und Lehrern zeich-

net sich ab, dass das Nebeneinander von
Beamten und Angestellten im gleichen
Beruf eine besondere Situation schafft.
Referendariatsabgänger können mit Ab-
wanderung in ein anderes Bundesland
drohen. Hinzu kommt, dass Hessen
durch seinen Austritt aus der Tarif-
gemeinschaft der Länder gezwungen 
ist, den Bundesangestelltentarifvertrag
(BAT) weiter anzuwenden. D. h., es
muss älteren Neueingestellten auch
dann mehr zahlen, wenn diese noch kei-
ne Berufserfahrung haben.
Als erstes Bundesland hat jetzt Nord-
rhein-Westfalen reagiert: Dort hat das

Schulministerium im November 2006
allen in der Ausbildung befindlichen
Referendaren „unter Anwendung der
vom neuen Tarifrecht vorgesehenen
Möglichkeiten“ ein Gehaltsniveau zu-
gesichert, das diese vor Einkommens-
einbußen gegenüber dem BAT bewahrt.
Nordrhein-Westfalen hat besondere
Angst vor Abwanderung, weil es mit 35
Jahren die niedrigste Verbeamtungs-
altersgrenze hat.
Die nächsten Monate werden zeigen,
wie sich die arbeitgeberfreundlichen Re-
gelungen des TV-L in der Praxis be-
währen. Aus Gewerkschaftssicht ist die
entscheidende Frage, in wie weit es ge-
lingen kann, den in einigen Bereichen –
v. a. berufliche Schulen, Mangelfächer –
bestehenden Wettbewerb unter den
Ländern zu Gunsten besserer Regelun-
gen für alle Beschäftigten zu nutzen.

Gesa Bruno-Latocha/Peter Jonas

Theorie und Praxis
E&W-Serie zum TVöD und TV-L: Stufenzuordnung für Neueingestellte

Die tariflichen
Vorgaben zur An-
erkennung von
Berufserfahrung
sind eher arbeit-
geberfreundlich.
Gleichzeitig eröff-
nen sie aber auch
Verhandlungs-
spielräume.
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